
 
A n t r a g : Das durch die Verwaltung vorgestellte und 

in der Drucksache beschriebene 
Raumprogramm für einen Neubau eines 
Feuerwehrgerätehauses in Tungendorf wird 
als Planungsgrundlage beschlossen. Das 
Ergebnis der Ermittlung der 
Investitionssumme ist für eine weitere 
Beratung den zuständigen Gremien 
vorzulegen. 
 

 


